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Checkliste: Online-Scheidung

1. Wie funktioniert die Online Scheidung 
bei der iurFRIEND® AG?
Die Online Scheidung bei der iurFRIEND® AG funkti-
oniert genauso wie eine Scheidung, die Sie über ei-
nen Rechtsanwalt vor Ort einleiten würden. Bei der 
Online Scheidung müssen Sie jedoch keinen Anwalt 
aufsuchen und müssen auch nicht vorab erklären, 
warum Sie sich scheiden lassen wollen. 

Sie füllen einfach das Online-Scheidungsfor-
mular aus (Dauer ca. 2 Minuten) und schicken es 
ab – entweder per Internet (online) oder per Post 
oder Fax. Alles Weitere übernimmt dann der Online-
Scheidungsservice der iurFRIEND® AG. Das Einzige, 
was Sie noch zu tun haben, ist uns Ihre Heiratsur-
kunde (Kopie) sowie Ihren Ehevertrag (falls vorhan-
den) uns zukommen zu lassen. 

Sie erfahren von uns jeder Zeit, wo Ihr Verfahren 
steht, was zu tun ist und wie es weiter geht. Sie kön-
nen uns jeder Zeit kontaktieren oder den Stand Ih-
res Verfahrens in einem passwortgeschützten Da-
tenraum online abfragen.

2. Müssen wir zum Scheidungstermin per-
sönlich vor Gericht erscheinen?
Ja, Sie und Ihr „Noch“- (Ehe-) Partner müssen per-
sönlich zum Scheidungstermin vor Gericht er-
scheinen. Das kann Ihnen leider keiner abnehmen. 
Jedoch dauert dieser Termin bei einer einvernehm-
lichen Scheidung kaum länger als 10-15 Minuten.

3. Kann ich mich auch ohne Anwalt schei-
den lassen?
In Deutschland herrscht für Scheidungen An-
waltspflicht. Wenn Ihre Scheidung einvernehm-
lich durchgeführt werden kann, dann reicht es aus, 
wenn Sie einen einzigen Anwalt beauftragen. Dieser 
vertritt dann den (Ehe-) Partner, der ihn beauftragt 
hat. Der andere (Ehe-) Partner benötigt in diesem 
Fall keinen eigenen Rechtsanwalt, da er sich ja im 
Vorfeld mit seinem „Noch“- (Ehe-) Partner über alles 
geeinigt hat. So können Sie wertvolle Zeit und Geld 
einsparen.

4. Welche weiteren Vorteile hat die Online-
Scheidung?
Egal, wo Sie sind, Sie können alles per Internet erle-
digen - ob spät abends, früh morgens oder am Wo-
chenende. Sie müssen sich nicht extra einen halben 
Tag Urlaub nehmen, um einen Termin beim Rechts-
anwalt wahrzunehmen.

Expertentipp: Unser bekannter Scheidungs-
service arbeitet ausschließlich mit Top-Anwälten 
im Familienrecht zusammen. Diese führen Ihre 
Scheidung so schnell wie möglich und zu den ge-
setzlichen Mindestgebühren durch!
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Sie legen Ihre Scheidung vertrauensvoll in die Hände 
eines absoluten Spezialisten auf dem Gebiet der Online 
Scheidung, der Ihnen einen Komplettservice anbietet 
und Sie sparen dabei noch wertvolle Zeit!

Sie erhalten bei der iurFRIEND® AG den Komplett-Schei-
dungs-Service von A bis Z:                            
Vor der Scheidung (kostenlose Informationen auf Schei-
dung.de), während der Scheidung (kostengünstiges 
und schnelles Verfahren – durchgeführt von Top-Fami-
lienrechtsexperten), nach der Scheidung – wenn Sie 
es wünschen – begleiten wir Sie auf dem Weg zu Ihrem 
Neubeginn!

6. Was ist, wenn es im Laufe des Verfahrens 
doch noch zu Schwierigkeiten zwischen mir 
und meinem „Noch“ - (Ehe-) Partner kommt? 
Sollte Ihre Scheidung komplizierter werden, als es zu-
erst ausgesehen hat, so müssen Sie die Möglichkeit ha-
ben, Ihren Rechtsanwalt auch zu einem persönlichen 
Gespräch zu treffen. Unser Scheidungsservice ist in der 
ganzen Bundesrepublik tätig. Einen Termin mit unseren 
Top-Rechtsanwälten auszumachen, ist für Sie problem-
los möglich und natürlich kostenfrei. 

Also, egal ob Sie Ihre Scheidung im völligen Einverneh-
men durchführen oder ob es doch noch zu kleineren 
oder größeren Komplikationen mit Ihrem „Noch“- (Ehe-) 
Partner kommt, wir sind für Sie da, auch vor Ort, wenn 
Sie es wünschen.

Gut zu wissen: Sie erhalten bei der iurFRIEND® 
AG einen passwortgeschützten Zugang zu Ihrer 
Scheidung. So können Sie sich jeder Zeit erkundi-
gen, wo Ihr Verfahren steht, alle sonstigen Informa-
tionen abrufen und jederzeit komplett geschützt 
mit uns kommunizieren!



Expertentipp: Sie benötigen in Deutsch-
land für Ihre Scheidung immer zumindest ei-
nen Anwalt. Auch wenn Sie sich noch nicht 
geeinigt haben, kann es sinnvoll sein, bereits 
im Vorfeld einen Rechtsanwalt zu beauftragen 
(den Sie ja sowieso für Ihre Scheidung beauf-
tragen müssen), um bereits in diesem frühen 
Stadium mögliche Fehler zu vermeiden. Das 
kann unter Umständen noch einmal richtig 
Geld einsparen.



5. Eignet sich die Online Scheidung auch 
für mich/für uns?
Die Online Scheidung eignet sich für Ehepaare genauso 
wie für Lebensgemeinschaften und gleichgeschlechtli-
che Partnerschaften, ebenso für internationale Paare, 
die in Deutschland oder im Ausland wohnen. 

Besonders eignet sich die Online Scheidung für alle Paa-
re, die sich einvernehmlich oder ohne viel Streit schei-
den lassen wollen. Das bedeutet, dass Sie im Vorfeld die 
Scheidungsfolgesachen (Sorge- und Umgangsrecht, Un-
terhalt, Güteraufteilung etc.) soweit wie möglich geklärt 
und geregelt haben.
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7. Entstehen für mich zusätzliche Kosten 
durch die Anfahrt des Rechtsanwalts, Por-
tokosten oder Telefongespräche mit mei-
nem Rechtsanwalt?
Wir können Sie beruhigen. Bei Ihrem iurFRIEND®-
Scheidungsservice entstehen Ihnen keine weiteren 
Kosten! Portokosten und Telefonkosten sind bereits 
inklusive und werden nicht nachträglich dazu gerech-
net. Und wenn unsere Rechtsanwälte zum Gerichts-
termin fahren, kostet Sie das auch nichts! Bei uns kön-
nen Sie sicher sein, dass auch der Rechtsanwalt zum 
Gerichtstermin erscheint, der Ihren Fall bearbeitet hat 
und Ihren Fall gut kennt. Sie haben mit ihm schon te-
lefoniert, korrespondiert und standen mit ihm wäh-
rend des ganzen Verfahrens in Kontakt. Das gibt Ihnen 
Sicherheit und Vertrauen, dass bis zum rechtskräfti-
gen Scheidungsbeschluss auch alles glatt geht.

8. Wann muss ich die Scheidungskosten 
bezahlen? Kann ich in Raten zahlen?
Bekomme ich möglicherweise Verfahrenskostenhilfe? 
Bei Ihrem Scheidungsservice der iurFRIEND® AG wird 
der Zahlungszeitpunkt immer in einem persönlichen 
Gespräch abgestimmt. Mit uns können Sie grundsätzlich 
zinslose Ratenzahlungen vereinbaren, die Ihren finan-
ziellen Möglichkeiten entsprechen. 

Um Verfahrenskostenhilfe zu erhalten, müssen Sie ein 
geringes Einkommen haben. Wenn aber einer von Ihnen 
ein zu hohes Einkommen hat, so bewilligt das Gericht 
teilweise keine Verfahrenskostenhilfe. In diesem Fall 
muss der besserverdienende (Ehe-) Partner zunächst 
einmal die Kosten übernehmen. Wird Ihnen die Verfah-
renskostenhilfe bewilligt, werden Ihre Gerichts- und 
Anwaltskosten von der Staatskasse übernommen. Die-
se zahlen Sie dann entweder in Raten zurück oder Sie 
haben ein so geringes Einkommen (oder so hohe Schul-
den), dass Sie nichts zurückzahlen müssen.

Expertentipp: Wenn Sie sich sicher sind, dass 
Sie sich scheiden lassen wollen, dann zögern Sie 
nicht (oder nicht zu lange), die Scheidung einzu-
reichen. Denn, wenn Sie die Scheidung einge-
reicht haben, sind Sie anwaltlich vertreten und 
geschützt. Wenn es später doch noch Streit mit 
Ihrem „Noch“- (Ehe-) Partner geben sollte, kann 
dieser immer noch einen eigenen Rechtsanwalt 
beauftragen. Das ist dann aber ganz allein die 
Entscheidung Ihres „Noch“- (Ehe-) Partners.



Expertentipp: Durch die Verfahrenskos-
tenhilfe werden nur die Gerichtskosten und 
die Kosten für den eigenen Anwalt abge-
deckt. Wenn Ihr „Noch“- (Ehe-) Partner einen 
eigenen Anwalt beauftragt hat und Sie in 
dem Verfahren unterliegen, müssen Sie die 
Rechtsanwaltskosten der Gegenseite tragen.



Folgende Unterlagen werden  von Ihnen 
benötigt, um die Verfahrenskostenhilfe zu 
beantragen: 
Die Gehaltsbescheinigungen von Ihnen und Ihrem 
„Noch“- (Ehe-) Partner, eine Kopie des Mietvertrages 
sowie Unterlagen (in Kopie) über eventuell vorhan-
dene Schulden und Ratenzahlungsvereinbarungen.

9. Warum sind unsere User und Kunden mit 
dem Service von iurFRIEND® so zufrieden?
Wir haben eine unabhängige Bewertung von 5,0 Ster-
nen! Wir tun alles dafür, dass Sie mit unseren Dienst-
leistungen zufrieden sind! Unser Anliegen ist es, Ihre 
Scheidung so schnell wie möglich, zu den gesetzlichen 
Mindestgebühren und so unproblematisch wie möglich 
für Sie durchzuführen. Sie als Kunde stehen bei uns an 
erster Stelle. 
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Mit dem Komplett-Service der iurFRIEND® AG spa-
ren sie nicht nur Zeit und Nerven, wir bringen Sie 
auch noch sicher und zu den gesetzlichen Mindest-
gebühren (wenn möglich, auch kostenlos durch Ver-
fahrenskostenhilfe) ans Ziel.

Und das Ziel heißt: Den Scheidungsbeschluss so 
schnell, so preiswert und so bequem wie möglich zu 
erhalten. Deshalb vertrauen uns mittlerweile bereits 
mehrere 1000ende zufriedene Kunden und empfeh-
len uns weiter.

10. Alle Vorteile der iurFRIEND® AG auf ei-
nen Blick

 ■ Garantiert günstige Scheidung:                                                
Die iurFRIEND® AG ist Europas großer Schei-
dungs-Service! Wir garantieren Ihnen Ihre Schei-
dung schnell, sicher und günstig. Bei uns gibt es 
keine zusätzlichen Kosten und keine versteckten 
Kosten.

 ■ Über 500 Seiten kostenlose Informatio-
nen:
Auf Scheidung.de erhalten Sie alle Informatio-
nen von A bis Z kostenlos.

 ■ Risikolose Scheidung:                                                       
Mit der iurFRIEND®-Scheidung Geld-zurück-Ga-
rantie gehen Sie bei Ihrer Scheidung kein Risiko 
ein. 100%iger Datenschutz ist bei uns selbstver-
ständlich.

 ■ 100%ige Erreichbarkeit bei Fragen, Infos 
und sonstigen Auskünften: 

        E-Mail: kontakt@iurfriend.com

        Scheidungs-Hotline: 0800 / 34 86 72 3 

24/7 Erreichbarkeit, kostenlos aus dem Mobilfunk- & Fest-

netz!                        

 ■ Erstklassige Beratung für Ihren Neubeginn:          
Auch nach Ihrer Scheidung können Sie mit uns ein 
kostenloses Neu-Starten-Gespräch vereinbaren. 
Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine 
E-Mail.

Was möchten Sie jetzt tun?
Wir begleiten Sie mit folgenden Services schnell und 
sicher durch Ihr Scheidungsverfahren:

   Gratis-Infopaket
   Kostenvoranschlag
   Scheidungsantrag

 Diese und weitere Leistungen finden Sie unter:
     www.scheidung.de/scheidung-online.html
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